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d  des  Art.  8 Abs.  3 des  Gesetzes  zur  AusfUhrung  des

rabgabegesetzes  (BayAbwAG)  vom  21.  August  1981

753-7 -I)  und  des  Art.  2 des  Kommunalabgabegesetzes

der  Bekanntmachung  vom  04.02.1977  (BayRS  2024-1-I)

geändert  durch  Gesetz.vom  23.12.1988  (GVB1  S.  450)

Aufgrun

Abwasse

(BayRS

i.d.F.

zuletzt  

erläßt  die  Gemeinde  Mehring  folgende

Satzung

zur  Änderung  der  Satzung  fUr  die  Erhebung  einer  Kommunal  -

abgabe  zur  Abw:tlzung  der  Abwasserabgabe  fUr  Kleineinleiter.

§1
ZI

Die  Satzung  fUr  'die  Erhebung  einer  Kommunalabgabe  zur  Ab  -

wälzung  der  Abwasserabgabe  fUr  Kle:Lneinleiter  vom

25.11.1981  wird  wie folBt  geändert:

1.  § 6 Abs.  2 wird  agestrichen.

2.  Vor  F:3 6 Abs.  1:entfällt  die  Absatzbezeichnung.

S2

Diese  Satzung  tritt  eine  Wocfü' nach  ihrer  Bekanntmachung  in

Kraft.

Mehr'1ang»den8'4'A'60

Gemeinde  Mehring

Eberheißinger

1,  BUrgermeister



Bekanntmachungsnachweis

Die  amtliche  Bekanntmachung  der  Satzung  erfolgte  arn  14.12.1989
durch  Niederlegung  in  der  Geschäftsstelle  der  Verwaltungsgemein  -
schaft  Emmerting,  Untere  Dorfstraße  3,  8261  Emmerting.

Hierauf  wurde  durch  Anschlag  an  die  Amtstafel  hingewiesen.  Der
Anschlag  wurde  am  14.12.1989  angeheftet  und  am  08.01.1990  wieder
abgenommen.

Mehring,  08-.01.1990

Gemeinde  Mehring

Eberheißinger

1,  BUrgermeister

il


